
 

 

S A T Z U N G 

Die Walheimer Big Band e.V. 
vormals IBB Itertal Brass Band e.V.  

 

Diese Satzung ist als Grundlage für Form und Inhalt des Vereinslebens der Walheimer 
Big Band zu sehen. Hier klären wir Vereinszweck, Möglichkeiten der Mitgliedschaft, die 
nötigen Organe, Posten, die Wahl bzw. Abwahl der Vertreter und die Mitbestimmung. Die 
ganz genaue Arbeitsteilung wird in der Geschäftsordnung festgehalten und von den 
gewählten Vertretern bestimmt, damit dazu keine Satzungsänderung erforderlich ist. 

 

Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser Verschriftlichung immer die 
männliche Form gewählt. Es sind in allen Fällen aber ausdrücklich immer alle 
Geschlechter gemeint. 
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Name, Sitz und Zweck des Vereins 
 

§ 1 

Der Verein führt den Namen 

Die Walheimer Big Band e.V. 

und hat seinen Sitz in 

52076 Aachen-Walheim 
Vennbahnstraße 10. 

Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist das Musizieren, insbesondere die Pflege des musikalischen 
Brauchtums und Ausbildung jugendlicher Musiker, die Förderung von Bildung und 
Erziehung sowie die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch musikalische Auftritte, Unterhalt eines 
Jugendorchesters, die systematische Schulung der Jugendlichen sowie die 
Veranstaltung von Jugendfahrten, insbesondere im Rahmen des Jugendaustausches mit 
Partnerstädten im In- und Ausland. 

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Aachen eingetragen. 

 

§ 2 

1. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.   

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten in der Regel keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 
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Mitgliedschaft 
 

§ 3 

Mitglied kann jeder werden, der die Satzung des Vereins anerkennt und bereit ist, an der 
Verwirklichung der Vereinsziele mitzuwirken. Verdiente Mitglieder können zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

 

§ 4 

Jeder Antrag auf Mitgliedschaft muss an den Vorstand gerichtet werden und wird durch 
ihn entschieden. Der Antrag bedarf der Schriftform und ist im Falle, dass es sich bei dem 
Antragstellenden um einen Minderjährigen handelt, von diesem und dessen 
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, 
über einen abgelehnten Antrag abweichend zu entscheiden. Die Entscheidung der 
Mitgliederversammlung ist endgültig. 

 

§ 5 

Die Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe und Zahlung vom 
Vorstand bestimmt wird. 

 

§ 6 

Die Mitgliedschaft erlischt 

- durch Austritt 

- durch Tod 

- durch Ausschluss aus dem Verein. 

Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 
an den Vorstand. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
seine Mitgliedspflichten nachhaltig vernachlässigt oder wenn es in grober Weise gegen 
die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Dem Mitglied ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Die 
Entscheidung des Vorstandes bedarf der Schriftform. Gegen den Beschluss des 
Vorstands kann das Mitglied innerhalb von vier Wochen Einspruch einlegen, über den die 
Mitgliederversammlung endgültig entscheidet. 

Nach Erlöschen der Mitgliedschaft ist das Vereinseigentum zurückzugeben. 

 

§ 7 

Der Verein unterscheidet aktive und inaktive Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. 



 
 
 

4 
 

Aktive Mitglieder im Sinne der Satzung sind alle die Mitglieder, die in einer der 
Besetzungen bzw. Jugendbesetzungen als aktiv ausgewiesen sind. Alle anderen 
Mitglieder sind inaktive Mitglieder. Der jeweilige Status des Mitglieds wird im 
Einvernehmen zwischen ihm und dem Vorstand festgelegt. 

Alle Mitglieder haben nach Vollendung des 16. Lebensjahres das aktive und ab 
Vollendung des 18. Lebensjahres das passive Wahlrecht für alle Ämter innerhalb des 
Vereins, mit Ausnahme der Ämter der 1. und 2. Jugendleiter, deren Besetzung unter den 
Voraussetzungen des § 9 zu erfolgen hat. 

Verdiente Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder, können zu Ehrenmitgliedern des 
Vereins ernannt werden. Die Ehrenmitglieder haben alle Rechte und Pflichten wie die 
aktiven Mitglieder: sie können aber auf Wunsch von den Mitgliedspflichten befreit 
werden. 

 

§ 8 

Die Musikinstrumente sind in der Regel von den Mitgliedern selbst zu beschaffen. 

 

§ 9 

Die Angehörigen aller Besetzungen wählen für jeweils ihre Besetzung aus ihren Reihen 
einen 1. und 2. Spielleiter bzw. 1. und 2. Jugendleiter. Die Wahl erfolgt jeweils für die Dauer 
von zwei Jahren, und zwar in der Reihenfolge wie in § 17 und § 18 vorgegeben. Für die 
Wahl ist jeweils die Mehrheit der abgegebenen Stimmen maßgebend. 

Die Spielleiter sind Mitglieder des erweiterten Vorstands. Die Wahl beider Spielleiter ist 
im Zuge der jährlichen Teilvorstandswahlen von der Mitgliederversammlung zu 
bestätigen. 

 

§ 10 

Der Vorstand stellt die Finanzierung des Probenbetriebs und für ein mögliches Maß an 
Freizeitaktivitäten jeder Besetzung sicher. Zweckgebundene Fördermittel oder Spenden 
werden entsprechend verwandt.  
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Organe 
 

§ 11 

Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand (zzgl. erweitertem Vorstand) 

 

§ 12 

Jedes Jahr findet eine Hauptversammlung statt. An dieser Versammlung nehmen alle 
Mitglieder, soweit sie das 16. Lebensjahr vollendet haben, teil. 

Außerdem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der aktiven 
Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe beim Vorstand 
beantragt wird. 

 

§ 13 

Die jährliche Hauptversammlung und die Mitgliederversammlung werden vom 1. 
Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall vom 2. Vorsitzenden unter Einhaltung einer 
Ladungsfrist von zwei Wochen schriftlich – E-Mail ersetzt die Schriftform – unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Sie kann im Bedarfsfall auch als Videokonferenz 
stattfinden. Die ordnungsgemäß einberufene Versammlung ist beschlussfähig. 

Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung müssen schriftlich gestellt werden und 
spätestens eine Woche vor der Versammlung beim Vorstand eingegangen sein. 

Anträge auf Satzungsänderung, Auflösung des Vereins und Änderung des 
Vereinszweckes können nicht nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

Die Haupt- oder Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei der Beschlussfassung ist die Mehrheit 
nur nach der Zahl der abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen zu berechnen, Enthaltungen 
sind nicht mitzuzählen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Zur Satzungsänderung oder zur Auflösung des Vereins ist eine Teilnahme von 
mindestens 20 Mitgliedern – sollte der Verein weniger Mitglieder haben, einem Fünftel 
der Mitglieder – erforderlich. Bei der Satzungsänderung wird eine Zweidrittelmehrheit 
und zur Auflösung des Vereins eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen benötigt. 
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§ 14 

Über jede Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Versammlungsleiter 
und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
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Vorstand 
 

§ 15 

Der Vorstand besteht aus 

- 1. Vorsitzender 

- 2. Vorsitzender 

- 1. Geschäftsführer 

- 2. Geschäftsführer 

- 1. Kassierer 

- 2. Kassierer 

- Jugendwart 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende, 1. und 2. Geschäftsführer, 
1. und 2. Kassierer und der Jugendwart. 

Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

 

§ 16 

Der Vorstand ist in allen Belangen des Vereins weisungsbefugt. 

 

§ 17 

Jedes Vorstandsmitglied wird von der Hauptversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt bzw. im Falle der Spiel- bzw. Jugendleiter bestätigt. Das Mitglied bleibt jedoch bis 
zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtszeit aus, so 
erfolgt in der nächsten Versammlung eine Ersatzwahl bzw. Bestätigung der von der 
Besetzung getätigten Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit. Jedes Jahr finden 
Teilvorstandswahlen statt. 

a) 1. Vorsitzender, 2. Geschäftsführer, 2. Kassierer, Jugendwart 
b) 2. Vorsitzender, 1. Geschäftsführer, 1. Kassierer 

Wiederwahl ist möglich. 

Falls ein Vorstandsmitglied seine Pflichten dauernd vernachlässigt oder gröblich gegen 
die Vereinsinteressen verstößt, kann von der Versammlung eine Abwahl erfolgen. 

Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln und geheim zu wählen bzw. zu bestätigen. Bei 
Sitzungsabhaltung per Video ist eine Online-Abstimmung möglich, sofern die 
Anonymität, Sicherheit und Zugang zur Wahl für die Teilnehmer gewährleistet ist. Bei der 
Wahl des Vorsitzenden übernimmt der 2. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 1. 
Geschäftsführer die Leitung der Versammlung. Der neugewählte Vorsitzende leitet 
unmittelbar nach seiner Wahl die weitere Vorstandswahl und die Versammlung. 
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§ 18 

Der Vorstand wird um folgende Funktionen erweitert und unterstützt 

- 1. und 2. Spielleiter (pro Besetzung) 
- 1. und 2. Jugendleiter (pro Jugendbesetzung) 
- Gerätewart 

- Hausmeister 

- Notenwart 

Die Wahl des erweiterten Vorstands bzw. die Bestätigung der von den Besetzungen 
getätigten Wahl erfolgt bei den jährlichen Teilvorstandswahlen in folgender Reihenfolge: 

a) alle 1. und 2. Jugendleiter, Gerätewart, Notenwart 
b) alle 1. und 2. Spielleiter, Hausmeister 

 

§ 19 

Der Vorstand hat die Pflicht, den Verein ordnungsgemäß zu führen. Der Vorstand verfügt 
über die Verwendung der finanziellen Mittel des Vereins. 

 

§ 20 

Der Vorsitzende repräsentiert den Verein. In allen Versammlungen und 
Vorstandssitzungen hat er den Vorsitz und lädt dazu ein, kann ihn aber an ein anderes 
Vorstandsmitglied einmalig oder dauerhaft abgeben. 

Zwischen dem ersten und zweiten Vorsitzenden erfolgt die Aufteilung des 
Geschäftsbereichs im gegenseitigen Einvernehmen. 

Im Falle der Verhinderung wird der erste Vorsitzende durch den zweiten Vorsitzenden 
vertreten. 

 

§ 21 

Der Geschäftsführer organisiert die Aufgaben des den Verein und erledigt alle 
anfallenden schriftlichen Arbeiten innerhalb des Vereins und führt den erforderlichen 
Schriftwechsel. Er führt und verwahrt die Akten sowie die Niederschriften der 
Versammlungen und Vorstandssitzungen. Im Falle der Verhinderung wird der 1. 
Geschäftsführer durch den 2. Geschäftsführer vertreten. 

Die Aufteilung des Geschäftsbereichs zwischen erstem und zweitem Geschäftsführer 
erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen.   
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§ 22 

Die 1. Spielleiter bzw. 1. Jugendleiter organisieren musikalische Ausrichtung, Proben- und 
Freizeiten ihrer jeweiligen Besetzung. Die musikalische Leitung übernimmt ein (ggf. 
externer) Bandleader, der von Besetzung und Vorstand im Einvernehmen bestimmt wird. 
Bandleader und Spielleiter bzw. Jugendleiter (hier in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendwart) arbeiten ebenfalls im Einvernehmen. Im Falle der Verhinderung wird der 1. 
Spielleiter durch den 2. Spielleiter bzw. der 1. Jugendleiter durch den 2. Jugendleiter 
vertreten. Sie teilen sich die Arbeit nach gegenseitiger Absprache auf. 

 

§ 23 

Der Jugendwart ist für die gesamte Nachwuchsarbeit verantwortlich. Er arbeitet im 
Einvernehmen mit dem 1. und 2. Jugendleiter. 

 

§ 24 

Der 1. Kassierer ist für das Finanzwesen des Vereins verantwortlich. Er hat alle 
Einnahmen und Ausgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
aufzuzeichnen und die Belege zu ordnen und zu verwalten. 

Die Aufteilung des Geschäftsbereiches zwischen dem 1. und 2. Kassierer erfolgt in 
gegenseitigem Einvernehmen. 

Im Falle der Verhinderung wird der 1. Kassierer durch den 2. Kassierer vertreten. 
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Musik und Eigentum 
 

§ 25 

Die Noten des Vereins werden vom Notenwart verwaltet und bereitgestellt. Für eine 
persönliche Kopie ist jedes Mitglied selbst verantwortlich. Die Noten bleiben nach 
Austritt im Besitz des Vereins. 

Die Sachwerte werden vom Gerätewart verwaltet. Ein Inventarverzeichnis ist zu führen. 

Ein Vereinsheim wird vom Hausmeister gepflegt. Eine Hausordnung ist anzufertigen. 

 

§ 26 

Die Versammlung wählt für das laufende Geschäftsjahr zwei Kassenprüfer. Wiederwahl 
ist frühestens nach Ablauf von zwei Jahren möglich. Sie haben die Führung der 
Kassenbücher und der Kassenbestände zu überprüfen. Etwaige Fehler und Mängel sind 
mit dem Kassierer zu besprechen, und die Richtigkeit ist zu veranlassen. 

Falls es geboten erscheint, ist der Vorsitzende durch die Kassenprüfer zu informieren. 

In der Versammlung haben sie den Prüfbericht zu erstatten. Die Kassenprüfer dürfen 
dem Vorstand nicht angehören. 

 

§ 27 

Der Musikausschuss unterstützt und berät den Spielleiter in allen musikalischen 
Belangen. Der Musikausschuss besteht aus allen Spielleitern und Jugendleitern, sowie 
interessierten Mitgliedern. Das Repertoire wird im Einvernehmen mit dem Vorstand 
bestückt. 
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Auflösung und Schlusshinweise 
 

§ 28 

Die Auflösung des Vereins kann unter Beachtung der in § 13 feststehenden 
Bestimmungen erfolgen. 

Im Falle der Auflösung sind die Sachwerte zwei Jahre nach dem Auflösungstermin 
bestmöglich zu veräußern. Der Erlös ist mit dem vorhandenen Barvermögen der 
Kirchengemeinde St. Anna in Aachen-Walheim zur Unterhaltung des Pfarrheims zu 
übergeben. 

Die Übergabe des Barvermögens erfolgt jedoch erst zwei Jahre nach der ordentlichen 
Auflösung und Erledigung aller noch ausstehenden Verbindlichkeiten. Falls innerhalb 
dieser Frist eine Neugründung von mindestens sieben ehemaligen Mitgliedern erfolgt, 
erhält der neue Verein das Geld und die Sachwerte. 

Durch den letzten amtierenden Vorstand wird die Liquidation durchgeführt. Für die 
ordnungsgemäße Durchführung ist er verantwortlich. Ein Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes während der Auflösung und Liquidation ist nicht statthaft. Das Amt 
erlischt erst. wenn alle Geschäfte abgewickelt sind und das Vermögen ordnungsmäßig 
übergeben ist. 

 

§ 29 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 30 

Diese Satzung hat Gültigkeit ab dem Tag Ihres Beschlusses, dem 7.10.2021. Alle 
bisherigen Satzungen und Richtlinien verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 

 

Anlagen: 

- Aktuelle Geschäftsordnung 

- Organigramm 

- DSGVO Vereinbarungen 


